
l.Beib1att 9 .. Apri1 1949. 

Die Erhöhung, dcs.Yermahlup.gsk~ntingent(;s ~~!' S_elbstversorger .. , 

!:...U_ rag e b e a 11 t W 0 r tun ßo 

Bundesminister' für Volkser:,ilihrullg S n. g rJ eis t erbeantwortet 

eine Anfrage der Abg o R u P 1> und Genoss@n, betreffend die Erhöhung des Ver­

nnhlungskontingentes für Se1bstversorger,,-:de folgt. 

Durch die Se1bstversorgerverordllUng von 30.August 1946, BGB1.Nr_189, 

wurde für den Selbstverbrauch pro. Person und für je vier Wochen eine Brotge­

trcidetlenge von 11 kg festgesdzt" Diese Ziffer kam dadurch zustande i dass vom 

~lliierten Rat der Verordnungsentwurf des Bundesministeriums "für V~lksernährung, 

welcher eine Selbstversorgerration von 1~ kC Brotgetreide vorgesehen hatte, im 

obigen Sinne abgeändert wurde. Das Bundesministorium fur Volksernährung bemühte 

810-h im. Einvernehm.en mit dem Bund.esministeriun für 1an.d- und Forstwirtsohaft 

in der Folge wiederholt, jedoch vergeblich, eine Erhöhung von 11 kg auf 13 kg 

durchzusetzen. 

Durch die 11ll1dvrirtschaftliche Kontingentierungsverordnung vom 

l8.Juni 1947, BGBl.Nr.128, wurde jedooh eine grundlegende Änderung der Rechts-

. lage herbeigefUhrt I da gemäss § 8 dieser Verordnung sowie gemss §lO d.er 

Anordnung Nr .. 13 der Bundesministerie.:l für Lnnd- und Forstwirtschaft- und für 

Vo1ksernähru.ng, kundgemacht in der "Vfiel1er Zeitung" vom 9.7.1948,. für solche 

lal1dwirtschaftliche Erzeuger, die das ihnen vorgeschriebene K.ontingent erfüllt 

haben, die bisherige Beschränkung im Verbrauch von Brotgetreide für den eigenen . . 

Ernährungsbedarf ~eggefallen ist q Seither hat die in der Selbstversorgerver­

ordnung festgesetzte Menge von 11 kg nur nahr die eine Bedeutung, dass sie für 

solche Produzentenwirksao ist, die aus eige-llcm Versohulden ihr Kontingent nicht 

c.l."füllt haben. Bei der BelJlessung des deo einzelnen Produzenten vorzusohreibenden 

Ablieferungskontingentes ergibt siah aus § 3, Abso(3),der Kontingentierungsver­

ordnung, dass die Aufbringungsbehörde hi:J:Gloht1ieh seines Eig~nverbrauohes 

nicht an die Höchstmenge von 11 kg gebunden istj diese Menge wird demnaoh 

auah in der Prax:i,s der Bercchnuug nicht zugrunde gelegt 0 Es liegt daher eine 

missverständliche Auffassung der anfragenden Herren Abgeordneten vor, wenn 

diese annehmen; dass die landwirtschaftlichen Produzenten für ihren Eigenbe­

darf nur 11 kg Brotgetreide pro Person und Zuteilungsperiode haben. 
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Beiblatt zur Parl~entskorrespondenz. 9.April 1949" 

Was die hage betrifft, Verhandlungen m! t ~eoAlliierten Rat 

wegen Erhöhung der Selbstversorgerquote VOli. 11 kgnwe:r:lieh aufzunehmen. 

ßlrCoheillt es auf Grtmd der obigen Darlegungen wenig aus~chtsreichf eine 

Besserstellung fü~ solche Selbstversorger, die ihre Ablleterungspf1icht 

nicht erfiillt.habeu, im gleichen ~eitpunkte zu verlangen, in welchem be. 

trä~tliohe Mengen Brotgetreide aus Marshallplanmitteln importiert werden 

müslen~ Das Bundesminlsterinm für Volksernährung hat ständig seltena de% 

alliierten Stellen bei Geltendmachung des Importbe4arfea das Gegenargument 

Mzuhören, dass die Eigenproduktion gesteigert werden müsse, damit wen,igcl' 

Lebensmittel a~s dem Auslande imvortiert zu werden brauoh~D. Es würde dahe~ 

samter zu begründen se~, d.8SS gleichzeitig d.ell liefe1"UXlWilligen P.rodusenten 

eine erhaht~ ße~bstversorgerquote . zugebilligt werden soll,. 

- .... G- ....... - . 

1;' ; 
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